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Der Zivilschutz ist im Rahmen der
Gesamtverteidigung primär ein wichtiges

Glied unserer Vorbereitungen
für einen möglichen Kriegsfall, der
direkt oder indirekt — denken wir an
einen Atomkrieg ausserhalb unserer
Grenzen - das Land und die Bevölkerung

treffen könnte. Der moderne
Krieg mit seinen immer umfassender

in bezug auf den Einsatz des
Zivilschutzes und die Zusammenarbeit mit
allen Wehrdiensten allgemeine
Gültigkeit haben. Ein Beispiel dafür ist
auch der Flugzeugabsturz im April
1973 im Solothurner Jura, bei dem
108 Menschen ums Leben kamen und
37 gerettet werden konnten. Damals
erlebten 120 Zivilschutzpflichtige der
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werdenden Massenvernichtungsmitteln
ist zweifellos die grösste

Katastrophe, die über uns hereinbrechen
könnte. Ereignisse und Erfahrungen
der letzten Jahre haben in vielfältiger
Weise gezeigt, dass ein personell und
materiell gut ausgebauter Zivilschutz
auch in Friedenszeiten einen wertvollen

Einsatz für den Schutz vor
Katastrophen wie auch der Behebung oder
Eindämmung ihrer Auswirkungen
leisten kann. Es braucht keine kriegerischen

Ereignisse, um die im
Zivilschutz jeder Gemeinde investierten
Mittel sinnvoll und ökonomisch
auswerten zu können. Jeder
Katastropheneinsatz des Zivilschutzes

ist zudem eine Bewährungsprobe

für einen noch grössern Ernstfall,

um die Organisation und ihre
Mitarbeiter zu testen, praktische
Erfahrungen zu sammeln und rechtzeitig
aus den Fehlern zu lernen.
Was ist eine Katastrophe? Nicht jedes
Schadenereignis, sei es in der
Gemeinde, in der Region oder einem
Kanton, kann als Katastrophe
bezeichnet werden. Es muss sich dabei
um eine Schadenplage handeln, die
die Kräfte der Behörden, wie Feuerwehr,

Sanität und Polizei - die auch
nie ganz ausgegeben werden können
— überfordert und die von der betroffenen

Gemeinschaft nicht ohne Hilfe
von aussen, von der Peripherie her,
bewältigt werden kann.
Voraussetzung einer raschen und
wirksamen Hilfe ist in den Gemeinden
das Bestehen eines Katastrophenoder

Krisenstabes, wie es in verschiedenen

Kantonen eine bereits
bestehende Katastrophengesetzgebung
festlegt. Voraussetzung dafür ist eine
Katastrophenorganisation, die mit
dem Zivilschutz alle Teile umfasst, die
in einer Notlage rasch und eng
zusammenarbeiten müssen und diesen Einsatz

in verschiedenen Übungen auch
erprobt haben. In diesem Zusammenhang

sei an die Unwetterkatastrophe
in der Gemeinde Steffisburg im
August 1974 erinnert, über die in
Wort und Bild umfassende
Erfahrungsgrundlagen vorliegen, die auch

Region Dorneck-Thierstein ihren
ersten Ernstfalleinsatz, wobei die
Pikett-Kompanie der Luftschutztruppen,

Polizei, Sanitätsdienste und
Zivilschutz friktionslos zusammenarbeiteten.

Grundlage dieser
Zusammenarbeit war das durch eine
Volksabstimmung genehmigte Katastro-
phenvorsorgegesetz des Kantons
Solothurn.

Wertvolle Erfahrungen, die im Sinne
des weitern Ausbaues des
Katastrophenschutzes eingehend zu analysieren

sind, können auch in den
Katastrophengebieten des Auslandes
gesammelt werden. Keine Katastrophe
ist wie die andere, und auch die
Massnahmen der Hilfe unterscheiden sich
auf den verschiedensten Gebieten. In
den letzten grossen Erdbebenkatastrophen

im italienischen Friaul und auch
in Rumänien, wo sich auch die
Schweiz mit bemerkenswerten
Einsätzen beteiligte, war einiges zu
lernen. In diesem Zusammenhang sei

nur an den erfolgreichen Einsatz von
Schweizer Katastrophenhunden erinnert.

Es hat sich gerade in den beiden
erwähnten Katastrophengebieten
gezeigt, wie wichtig für uns ein sofort
einsatzbereiter und eingeübter
Krisenstab ist, der nichts überstürzt, aber
dank vorbereiteter Unterlagen und
Erkenntnisse, der Art der Katastrophe

Rechnung tragend, sofort sinnvoll

und zweckmässig handeln kann,
um ohne Prestigedenken das Richtige
zu tun und von Anfang an die Koordination

mit allen Hilfskräften zu
gewährleisten. In diesem Rahmen ist
auch die wertvolle Mitarbeit des
Zivilschutzes in der Gemeinde, in der
Region, im Kanton oder auf
eidgenössischer Ebene zu sehen.

Dr. Jules Huggenberger
Beauftragter für Katastrophen- und
Kriegsvorsorge im Kanton Solothurn
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